
 

 

Anträge des Regierungsrates und der Kommission für die Lesung 

RRB Nr. 451 

2022_12_DIJ_Dekret über die Besetzung von Richter- und Staatsanwaltsstellen (BRSD) 
 

Erlass(e) dieser Veröffentlichung: 

Neu: – 
Geändert: 161.12 | 161.13 

Aufgehoben: 161.11 

Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 

Antrag Kommission I  
Antrag Regierungsrat II 

Mehrheit Minderheit  

 Dekret 
über die Besetzung von Richter- 
und Staatsanwaltsstellen (BRSD) 

   

 Der Grosse Rat des Kantons Bern,    

 auf Antrag des Regierungsrates,    

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass 161.11 Dekret über die Beset-
zung von Richter- und Staatsanwaltsstel-
len vom 08.09.2009 (BRSD) (Stand 
01.11.2020) wird aufgehoben. 

   

 II.    

 1. 
Der Erlass 161.12 Dekret betreffend die 
Verfahrenskosten und die Verwaltungsge-
bühren der Gerichtsbehörden und der 
Staatsanwaltschaft vom 24.03.2010 (Ver-
fahrenskostendekret, VKD) (Stand 
01.01.2024) wird wie folgt geändert: 

   

https://www.belex.sites.be.ch/data/161.11/de
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 

Antrag Kommission I  
Antrag Regierungsrat II 

Mehrheit Minderheit  

Art.  6 
2. Erhöhung 

    

1 In besonders umfangreichen und 
zeitraubenden Geschäften, bei queru-
latorischer Prozessführung sowie in 
Geschäften mit sehr hohem Streitwert 
kann eine Gebühr bis zum doppelten 
Betrag des Höchstansatzes erhoben 
werden. 

1 In besonders umfangreichen und zeit-
raubenden Geschäften, bei querulatori-
scher Prozessführung sowie, in Geschäf-
ten mit sehr hohem Streitwert sowie bei 
Verwendung der englischen Sprache in 
internationalen handelsrechtlichen Strei-
tigkeiten nach Artikel 6 Absatz 4 Buch-
stabe c der Schweizerischen Zivilprozess-
ordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivil-
prozessordnung, ZPO)1) kann eine Ge-
bühr bis zum doppelten Betrag des Höch-
stansatzes erhoben werden. 

   

2 In Verfahren mit mehreren Beteiligten 
können die Höchstansätze überschrit-
ten werden. Die Gebühr darf aber für 
die einzelne Person das Doppelte der 
ordentlichen Höchstgebühr nicht über-
schreiten. 

    

Art.  36 
Ordentliches Verfahren 
1. Vermögensrechtliche Streitigkeiten 

    

1 Im ordentlichen Verfahren beträgt die 
Gebühr in vermögensrechtlichen Strei-
tigkeiten bei einem Streitwert von 

    

a 30'000 bis 100'000 Franken: 1'000 
bis 20'000 Taxpunkte 

    

                                                   
1) SR 272 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 

Antrag Kommission I  
Antrag Regierungsrat II 

Mehrheit Minderheit  

b 100'000 bis 500'000 Franken: 4'000 
bis 36'000 Taxpunkte 

    

c 500'000 bis eine Million Franken: 
8'000 bis 60'000 Taxpunkte 

    

d eine Million bis zwei Millionen Fran-
ken: 12'000 bis 120'000 Taxpunkte 

    

e zwei Millionen Franken und mehr: 0,5 
bis 7 Prozent des Streitwerts 

    

f bei einem nicht schätzbaren Streit-
wert: 1'000 bis 40'000 Taxpunkte 

    

2 In miet- und in arbeitsrechtlichen 
Streitigkeiten kann die Mindestgebühr 
unterschritten werden, wenn der Streit-
wert nach Artikel 92 Absatz 2 der 
Schweizerischen Zivilprozessordnung 
vom 19. Dezember 2008 (ZPO)2) er-
mittelt wurde. 

2 In miet- und in arbeitsrechtlichen Strei-
tigkeiten kann die Mindestgebühr unter-
schritten werden, wenn der Streitwert 
nach Artikel 92 Absatz 2 der Schweizeri-
schen Zivilprozessordnung vom 19. De-
zember 2008 (ZPO)ZPO ermittelt wurde. 

   

Art.  43 
 

    

1 Bei Streitigkeiten, in denen das Ober-
gericht gestützt auf Artikel 8 ZPO als 
einzige kantonale Instanz angerufen 
wird, beträgt die Gebühr bei einem 
Streitwert von 

    

                                                   
2) BBl 2009 21 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 

Antrag Kommission I  
Antrag Regierungsrat II 

Mehrheit Minderheit  

a 100'000 bis 500'000 Franken: 5'000 
bis 40'000 Taxpunkte 

    

b 500'000 bis eine Million Franken: 
9'000 bis 70'000 Taxpunkte 

    

c eine Million bis zwei Millionen Fran-
ken: 13'000 bis 140'000 Taxpunkte 

    

d zwei Millionen Franken und mehr: 0,6 
bis 8 Prozent des Streitwerts 

    

2 Bei Streitigkeiten, in denen das Ober-
gericht gestützt auf Artikel 5 Absatz 1 
Buchstaben e und f ZPO entscheidet, 
beträgt die Gebühr 2'000 bis 140'000 
Taxpunkte. 

2 Bei Streitigkeiten, in denen das Oberge-
richt gestützt auf Artikel 5 Absatz 1 Buch-
stabenBuchstabe e und f ZPO entschei-
det, beträgt die Gebühr 2'0002000 bis 
140'000 Taxpunkte. 

   

3 Auf Streitigkeiten, in denen das 
Obergericht gestützt auf kantonales öf-
fentliches Recht als einzige kantonale 
Instanz entscheidet, findet der Tarif 
von Artikel 51 sinngemäss Anwen-
dung. 

    

Art.  51 
 

    

1 Die Gebühren für die Beurteilung von 
Streitigkeiten durch das Verwaltungs-
gericht betragen 

    

a bei Beschwerden: 300 bis 7'000 Tax-
punkte 

a bei Beschwerden: 300 bis 7'00015'000 
Taxpunkte. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 

Antrag Kommission I  
Antrag Regierungsrat II 

Mehrheit Minderheit  

b bei Klagen und Appellationen: 300 
bis 25'000 Taxpunkte. 

    

c bei Zwischenverfügungen und in-
stanzabschliessenden Entscheiden 
über Gesuche: 300 bis 2'500 Tax-
punkte. 

    

d bei einzelrichterlicher Streiterledi-
gung: 200 bis 2'500 Taxpunkte. 

    

e auf dem Gebiet des Sozialversiche-
rungsrechts: 200 bis 2'500 Tax-
punkte. 

    

 2. 
Der Erlass 161.13 Dekret über die Ge-
richtssprachen vom 24.03.2010 (GSD) 
(Stand 01.06.2013) wird wie folgt geän-
dert: 

   

Art.  3 
Parteieingaben 

    

1 In der Gerichtsregion Berner Jura-
Seeland sind Schriftsätze und mündli-
che Anbringen vor den Behörden ge-
mäss Artikel 2 Absatz 1 in französi-
scher Sprache zu formulieren. 

    

https://www.belex.sites.be.ch/data/161.13/de
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 

Antrag Kommission I  
Antrag Regierungsrat II 

Mehrheit Minderheit  

2 Vor den übrigen Behörden der Ge-
richtsregion Berner Jura-Seeland so-
wie den obersten Gerichten, den kan-
tonal zuständigen Gerichtsbehörden 
und Staatsanwaltschaften sowie der 
Schlichtungsbehörde in Fällen nach 
dem Gleichstellungsgesetz steht den 
Parteien für ihre Schriftsätze und ihre 
mündlichen Anbringen die freie Wahl 
zwischen den beiden Amtssprachen 
zu. 

    

3 In den anderen Gerichtsregionen 
sind Schriftsätze und mündliche An-
bringen in deutscher Sprache zu for-
mulieren. 

    

 4 In internationalen handelsrechtlichen 
Streitigkeiten gemäss Artikel 6 Absatz 4 
Buchstabe c der Schweizerischen Zivil-
prozessordnung vom 19. Dezember 2008 
(Zivilprozessordnung, ZPO)3) können 
Schriftsätze und mündliche Anbringen in 
englischer Sprache formuliert werden. 

   

Art.  4 
Instruktion 

    

1 In der Gerichtsregion Berner Jura-
Seeland instruieren die Behörden ge-
mäss Artikel 2 Absatz 1 in französi-
scher Sprache. 

    

                                                   
3) SR 272 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 

Antrag Kommission I  
Antrag Regierungsrat II 

Mehrheit Minderheit  

2 Die Instruktionssprache der übrigen 
Behörden der Gerichtsregion Berner 
Jura-Seeland sowie der Schlichtungs-
behörde in Fällen nach dem Gleich-
stellungsgesetz richtet sich nach Arti-
kel 40 des Gesetzes vom 20. Juni 
1995 über die Organisation des Regie-
rungsrates und der Verwaltung (Orga-
nisationsgesetz, OrG)4) und nach den 
folgenden Grundsätzen: 

    

a Solange die Instruktionssprache nicht 
feststeht, werden an die Parteien ge-
richtete behördliche Mitteilungen in 
beiden Amtssprachen erlassen. 

    

b Auf Begehren der Betroffenen sind 
Einvernahmen in der anderen Amts-
sprache durchzuführen. 

    

3 Die Behörden der anderen Gerichts-
regionen instruieren in deutscher Spra-
che. 

    

 3a In internationalen handelsrechtlichen 
Streitigkeiten nach Artikel 6 Absatz 4 
Buchstabe c ZPO kann die Instruktion auf 
Antrag sämtlicher Parteien in englischer 
Sprache erfolgen. 

   

                                                   
4) BSG 152.01 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 

Antrag Kommission I  
Antrag Regierungsrat II 

Mehrheit Minderheit  

4 Vor den obersten Gerichten und den 
kantonal zuständigen Gerichtsbehör-
den und Staatsanwaltschaften richtet 
sich die Instruktionssprache 

    

a im Rechtsmittelverfahren nach derje-
nigen der Vorinstanz, 

    

b in den übrigen Verfahren sinngemäss 
nach Artikel 40 OrG, 

    

c ausnahmsweise nach einer im Ein-
vernehmen mit den Parteien ge-
troffenen abweichenden Regelung 
über die Verwendung der anderen 
Amtssprache. 

    

5 Die Regelung von Absatz 2 Buch-
stabe b gilt auch vor den obersten Ge-
richten und den kantonal zuständigen 
Gerichtsbehörden und Staatsanwalt-
schaften. 

    

 III.    

      Keine Aufhebungen.    

 IV.    

 Der Regierungsrat bestimmt den Zeit-
punkt des Inkrafttretens. 

   

 Bern, 12. Februar 2025 Bern, 28. März 2025 Bern, 7. Mai 2025 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 

Antrag Kommission I  
Antrag Regierungsrat II 

Mehrheit Minderheit  

 Im Namen des Regierungsrates 
Die Präsidentin: Allemann 
Der Staatsschreiber: Auer 

Im Namen der Kommission 
Die Präsidentin: Kocher Hirt 

Im Namen des Regierungsrates 
Die Präsidentin: Allemann  
Der Staatsschreiber: Auer 
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